
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 35 MMHmG Besondere
Verschwiegenheitspflicht, Anzeige-

und Meldepflicht
 MMHmG - Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

§ 35.

Die Verschwiegenheitsp.icht eines freiberu.ich tätigen Heilmasseurs gemäß § 4 Abs. 1 besteht auch insoweit nicht, als

die für die Honorarabrechnung gegenüber den Krankenversicherungsträgern, Krankenanstalten, sonstigen

Kostenträgern oder Patienten erforderlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, auch im

automationsunterstützten Verfahren, Dienstleistungsunternehmen überlassen werden. Eine allfällige Speicherung darf

nur so erfolgen, dass Betroffene weder bestimmt werden können noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind.
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